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Erläuterungen zu den Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung 
 
Traktandum 1 Genehmigungsantrag Protokoll der Einwohnergemeinde-

versammlung vom 17. Juni 2014 
 
Das ausführliche Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Juni 2014, welches 
jeweils am 20. Tag nach der Versammlung zur Einsicht offen liegt, kann während der 
Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. An der 
Einwohnergemeindeversammlung werden nur die Beschlüsse verlesen. 
 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeinde-
versammlung vom 17. Juni 2014 
 
 

Traktandum 2 Anpassung Feuerwehrreglement der Gemeinde Ziefen 
 

Ausgangslage 
Mit der Einführung des Feuerwehrgesetzes im Jahr 2013 sind die Gemeinden gehalten 
gemeindespezifische Punkte in einem Gemeindereglement zu regeln. Insbesondere gilt es hier 
die Kompetenzen und Pflichten des Gemeinderats zu regeln. 
Ein wichtiger Punkt ist die Erhebung der Feuerwehrpflichtersatzabgabe (10% der 
Gemeindesteuer min. CHF 50.00, max. CHF 400.00). Die Bestimmungen im neuen Reglement 
entsprechen den bisherigen Bestimmungen wie sie im Vertrag zur Feuerwehr Wildenstein 
festgelegt waren. Neu kann die Höhe der Ersatzabgabe allerdings nicht mehr durch die 
Budgetgemeindeversammlung festgelegt werden, sondern sie muss im Reglement festgelegt 
sein. Die Höhe der Ersatzabgabe wie sie an der letzten Budgetgemeindeversammlung 
beschlossen wurde, wird in das Reglement übernommen. Das Reglement tritt rückwirkend auf 
den 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
 
• Der Gemeinderat beantragt, das Feuerwehrreglement der Gemeinde Ziefen zu 

genehmigen. 
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Traktandum 3 Genehmigung Vertrag Feuerwehrverbund 
 

Ausgangslage 
Am 12. Juni 2014 hat leider die Gemeinde Titterten die Erweiterung des Feuerwehrverbunds 
Wildenstein um die Gemeinden Arboldswil und Titterten abgelehnt. Weil der gemeinsam 
ausgehandelte Vertrag an das 2013 in Kraft getretene Feuerwehrgesetz angepasst ist, gelangt 
er nun aber doch zur Abstimmung – diesmal als Vertrag zwischen den bisherigen 
Vertragsgemeinden Bubendorf, Ziefen und Ramlinsburg. 
 
Die Neufassung des Vertrags ist angelehnt an das neue Musterreglement, welches auf dem 
2013 in Kraft getretenen Feuerwehrgesetz basiert. Diverse Punkte aus dem alten Vertrag, der 
eine Mischung zwischen Reglement und Vertrag war, entfallen, da sie nun gesetzlich geregelt 
sind, bzw. in den Feuerwehrreglementen der Gemeinden geregelt werden. Der nun vorlie-
gende Vertrag regelt die Pflichten und Kompetenzen der Feuerwehrkommission, den 
Feuerwehrdienst, insbesondere die Dienstdauer, sowie die Finanzierung des gemeinsamen 
Verbunds.  
Wir weisen auf zwei wichtige Änderungen hin: 
- Dienstdauer: Die Dienstdauer von 20 Jahren bleibt bestehen. Das Austrittsalter für alle, 

die noch nicht 20 Jahre aktiv Feuerwehrdienst geleistet haben, wird von 48 Jahren auf 
50 Jahre angehoben. Damit soll der Bestand von erfahrenen Feuerwehrleuten, die erst 
spät mit dem Feuerwehrdienst begonnen haben und die längere Zeit am Ort wohnhaft 
bleiben, gewährleistet werden. Wer vor der Erhöhung des Dienstalters gemäss § 5 des 
Vertrages über die Verbundfeuerwehr Wildenstein von der Feuerwehrdienstpflicht oder 
von der Ersatzabgabe befreit war, bleibt davon befreit. 

- Verteilschlüssel: der bisherige Verteilschlüssel war ein Kompromiss um den alten Vertrag 
abschliessen zu können. Er basierte auf einer, vor allem für die kleineren 
Partnergemeinden, schwer zu begründbaren Logik. Vertraglich festgelegt wurde eine 
Überprüfung nach 3 Jahren. Mit den Verhandlungen zum neuen Vertrag wurde der 
Verteilschlüssel neu ausgehandelt. Im neuen Vertrag teilen sich die Gemeinden die 
Kosten über einen Sockelbeitrag von 24%. Dieser wird zu gleichen Teilen auf die 
Vertragsgemeinden aufgeteilt. Bei drei Vertragsgemeinden trägt jede Gemeinde 8%. 
Sollten es in Zukunft mehr Gemeinden werden reduziert sich dieser Prozentanteil. Die 
restlichen Kosten werden nach der Bevölkerungszahl auf die Gemeinden verteilt. Der 
Sockelbeitrag begründet sich in der Tatsache, dass alle Gemeinden unabhängig von 
ihrer Grösse eine Feuerwehr mit einem gewissen Fahrzeug- Mannschafts- und 
Materialbestand brauchen. Diese Regel soll auch bei einer zukünftigen Erweiterung 
gelten. 

Der vorliegende Vertrag wurde von der Löschvorsteherin der Gemeinde Ziefen und den 
Löschvorstehern der übrigen beteiligten Gemeinden zusammen mit dem Kommando der 
Feuerwehr Wildenstein ausgearbeitet. Er wurde von der Finanz- und Kirchendirektion des 
Kantons und der Gebäudeversicherung vorgeprüft und wird nun von den Gemeinderäten der 
Vertragsgemeinden allen drei Gemeindeversammlungen zum Beschluss unterbreitet. 
 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
 
• Der Gemeinderat beantragt, den Vertrag für die Erweiterung des Feuerwehrverbundes zu 

genehmigen. 
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Traktandum 4 Genehmigungsantrag Budget 2015 der Einwohnergemeinde  Ziefen 

 und Festsetzung der Gebühren und Steuersätze  
 
 

Budget 2015 – Einwohnergemeindekasse  
 
Das Budget 2015 schliesst bei einem Aufwand von CHF 6‘064‘109 und einem Ertrag von CHF 
5‘860‘540 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 203‘569 (Vorjahr: Ertragsüberschuss CHF 840) 
ab. Der Spielraum des Gemeinderats ist relativ eng, ist doch ein Grossteil der Ausgaben durch 
den Kanton oder Verträge bestimmt. Der Gemeinderat wird auch im nächsten Jahr periodisch 
den Stand der Rechnung prüfen und allfällige Massnahmen in die Wege leiten, damit 
Abweichungen vom Budget so klein wie möglich gehalten werden können. 
Im Anhang 1 finden Sie die Budget-Zusammenzüge. 
 
Das Budget oder vollständige Kopien können ab Montag, 10. November 2014 während den 
Schalterstunden eingesehen resp. bezogen werden:  
 
Anträge des Gemeinderates 
 

Steuern 

a)  natürliche Personen 63 % der normalen Staatssteuer  
b)  juristische Personen 5 % 

0.275 % 
des Reinertrages 
des steuerbaren Kapitals  

 
Wasser- und Abwassergebühren 

Wasserbezugsgebühren CHF  2.45 pro m³ Wasser exkl. 2.5 % MwSt. 
Grundgebühr CHF  100.00 pro Wohnung oder Wasseranschluss 
Wasserzählermiete CHF  30.00 pro Zähler 
Abwassergebühr CHF  1.90 pro m³ Wasser exkl. 8.0 % MwSt. 
Jährliche Abwassergebühr x Faktor 1.0 (sauberes Wasser 100 % vom Schmutzwasser getrennt) 
 x Faktor 1.2 (sauberes Wasser 26-99 % vom Schmutzwasser getrennt) 
 x Faktor 1.4 (sauberes Wasser 0-25 % vom Schmutzwasser getrennt) 
    

Abfall- und Entsorgungsgebühren 

(inkl. 8.0% MwSt.) 

 

Kehrichtsäcke/Marken CHF  2.30 für   35 Liter 
 CHF  4.60 für   60 Liter 

 CHF  6.90 für 110 Liter 

Containermarken CHF  48.00 für 800 Liter 

Grünkarte für Mulde CHF  50.00 gültig im Kalenderjahr pro Haushalt (nicht übertragbar) 
Grünkarte für Astmaterial CHF  75.00 gültig im Kalenderjahr pro Haushalt (nicht übertragbar) 

 

Hundesteuer 

Hundesteuer CHF    60.00 pro Hund 
 
Das Budget 2015 weist ein hohes Defizit auf, welches vor allem auf die geplanten 
Verschiebungen von Aufgaben seitens des Kantons an die Gemeinden zurückzuführen ist. Da 
noch nicht alle Kosten definitiv bekannt sind, gestaltet sich die Budgetierung 2015 schwierig. 
Der Gemeinderat wird die Entwicklung auch im kommenden Jahr genau verfolgen und bei 
Abweichungen die notwendigen Massnahmen einleiten. Der Gemeinderat ist bestrebt, das 
Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen zu finden. Jeder Gemeinderat ist in seinen 
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Ressorts bestrebt, das Budget einzuhalten und frühzeitig bei allfälligen Mehrkosten 
entsprechend zu handeln. 
 
Steuern 

Der Gemeinderat ist bemüht, die Investitionen zeitgerecht vorzunehmen. Die pro Kopf 
Verschuldung wird sicherlich ansteigen, aber der Gemeinderat ist bestrebt, dass die pro Kopf 
Verschuldung für die Gemeinde Ziefen weiterhin erträglich bleibt. Im Vergleich mit den 
Nachbargemeinden liegt der  Steuersatz von 63 % im Durchschnitt. 
 
Abfallentsorgung 

Die „Grünkarten“ (gültig Januar bis Dezember) können auf der Gemeindeverwaltung 
bezogen werden. Das Angebot der Grünmulde und Astentsorgung wird sehr rege benutzt. 
Die Gebühren bleiben gleich. 
 
 
Wasser- und Abwassergebühren 

Die Wasser- und Abwassergebühren bleiben gleich. Die weitere Entwicklung wird im Auge 
behalten. 
 
 
Investitionsrechnung 

Durch diverse Bauvorhaben werden weitere Investitionen nötig. Im Anhang finden Sie auch 
den überarbeiteten Investitionsplan bis ins Jahr 2019. Die Investitionsrechnung hat nur 
informativen Charakter. Kredite über CHF 50'000.00 müssen jeweils in einer Sondervorlage 
durch die Einwohnergemeindeversammlung bewilligt werden. Investitions- und Finanzplan 
werden deshalb der Einwohnergemeindeversammlung nur zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Finanzplan 

Der Finanzplan zeigt, dass auch in den nächsten Jahren mit Aufwandüberschüssen zu 
rechnen ist. Der Gemeinderat betrachtet den Anstieg der Kosten im sozialen Bereich mit 
Sorge. Diese sind schwer abzuschätzen, der Trend geht jedoch nach oben. In den 
kommenden Jahren muss jedes Budget wieder individuell betrachtet werden. 
Entsprechende Sparmassnahmen sind unerlässlich.  

 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
 
Der Gemeinderat und die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) beantragen 
der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2015 mit den vorgesehenen Steuersätzen 
und Gebühren zu genehmigen. 
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Traktandum  5 Kenntnisnahme Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-

 kommission zur Schlussabrechnung Projekt Erschliessung 

 Voreichstrasse 
 
 
Die von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigten Kreditvorlagen werden bei 
Vorliegen der Schlussabrechnung jeweils von der Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission (RGPK) geprüft. Diese Prüfungsberichte werden der 
Einwohnergemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt, da sie die entsprechenden 
Kreditvorlagen genehmigt hat. Dies soll auch die Transparenz erhöhen. Zusätzlich werden die 
Abweichungen eines Kredits zur Schlussabrechnung im monatlichen Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Ziefen publiziert. 
 
Den Prüfungsbericht finden Sie im Anhang. 
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Feuerwehrreglement der Gemeinde Ziefen 
 
zur Verbundfeuerwehr Wildenstein 
 
 
 
Vom 20. November 2014 
 
 
 
 
 
Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Ziefen, gestützt auf § 47 Ab-
satz 1 Ziffer 2 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970 (GemG), beschliesst: 
 
 
§ 1 Regelungsbereich 
 
Dieses Reglement regelt die gemeindespezifischen Aspekte der Feuerwehr im Rah-
men des Gesetzes vom 7. Februar 2013 über die Feuerwehr (FWG), der zugehöri-
gen Ausführungsbestimmungen sowie der Vorgaben des Kantons soweit sie nicht 
durch den Vertrag vom 20.11.2014 über die Verbundfeuerwehr Wildenstein geregelt 
sind. 
 
 
§ 2 Rekrutierung 
 
1 Der Gemeinderat bietet gemäss § 6 Abs.1 des Vertrages über die Verbundfeuer-
wehr Wildenstein die Personen, die feuerwehrdienstpflichtig sind oder werden, zur 
Rekrutierung auf. 
2 Der Gemeinderat kann diese Aufgabe an das Feuerwehrkommando delegieren. 
3 Dem Aufgebot ist Folge zu leisten. 
4 Der Gemeinderat kann bei Nichtbedarf auf das Aufgebot verzichten. 
 
 
§ 3 Dienstleistung 
 
1Der Gemeinderat verfügt gemäss §3 Abs. 4 des Vertrages über die Verbundfeuer-
wehr Wildenstein das Leisten oder Nichtleisten des Feuerwehrdienstes. Im Falle des 
Nichtleistens verfügt er die Entrichtung der Feuerwehrpflichtersatzabgabe oder die 
Befreiung davon. 



2Der Gemeinderat entscheidet gemäss § 5 Abs. 3 über Gesuche um Feuerwehr-
dienstleistung über das feuerwehrdienstpflichtige Alter hinaus. 
3 Der Gemeinderat entscheidet über Gesuche um 

a. Erfüllung der Feuerwehrplicht in einer anderen Feuerwehr, 
b. Feuerwehrdienstleistungen nicht-niedergelassener Personen. 

 
 
§ 4 Feuerwehrpflichtersatzabgabe 
 
1 Feuerwehrpflichtige, die weder Feuerwehrdienst leisten, noch mit einem Ehepartner 
der Feuerwehrdienst leistet, in ungetrennter Ehe oder in eingetragener Partnerschaft 
leben, haben eine jährliche Feuerwehrpflichtersatzabgabe (kurz Ersatzabgabe) zu 
entrichten.  
2 Die Ersatzabgabe wird vom steuerpflichtigen Einkommen, bei in ungetrennter Ehe 
lebenden Ehegatten sowie bei Partnern in eingetragener Partnerschaft vom steuer-
pflichtigen Familieneinkommen, erhoben.  
3 Die Ersatzpflichtigen richten die Ersatzabgabe wie folgt: 

• diejenigen, die am 31. Dezember Wohnsitz in der Gemeinde haben, für das 
ganze Kalenderjahr; 

• diejenigen, die im Kalenderjahr aus dem Ausland zugezogen sind anteilsmäs-
sig für die Wohnsitzdauer in der Gemeinde;  

• Diejenigen, die im Kalenderjahr aus dem Inland zugezogen sind und im Ka-
lenderjahr andernorts Feuerwehrdienstgeleistet haben, keine; 

• diejenigen, die im Kalenderjahr ins Ausland wegziehen, anteilmässig für die 
Wohnsitzdauer in der Gemeinde;  

• diejenigen, die im Kalenderjahr ins Inland wegziehen, keine. 
4 Unterliegt nur ein Ehegatte oder ein Partner in eingetragener Partnerschaft der Er-
satzabgabepflicht, so wird die Ersatzabgabe auf die Hälfte reduziert. 
5 Die Ersatzabgabe bemisst sich nach dem steuerbaren Einkommen.  
6 Sie beträgt 10% des Gemeindesteuerbetrages, im Minimum CHF 50.--, im Maxi-
mum CHF 400.--. 
7 Die Ersatzabgabe wird für das laufende Steuerjahr entrichtet und wird am 30.09. zur 
Zahlung fällig. Der Vergütungs- und Verzugszins wird durch den Regierungsrat vor-
gegeben und vom Gemeinderat übernommen. 
 
 
§ 5 Befreiung von der Ersatzabgabe 
 
1 Von der Ersatzabgabe sind befreit: 

• Geistig oder körperlich Behinderte (Invalide), die keinen persönlichen Dienst 
leisten können und für ihren Unterhalt nicht selber aufkommen.  

• Feuerwehrdienstpflichtige, die mit einem Ehepartner, der persönlich Feuer-
wehrdienst leistet, in ungetrennter Ehe oder in eingetragener Partnerschaft le-
ben. 

• Elternteile, die allein oder hauptverantwortlich vorschul- oder primarschul-
pflichtige Kinder betreuen, soweit die Betreuung nicht in Ausübung einer be-
ruflichen Tätigkeit erfolgt. 

• Wer 20 Jahre Feuerwehrdienst in der Feuerwehr Wildenstein oder der Feuer-
wehr einer Vertragsgemeinde geleistet hat, ist von der Ersatzabgabe befreit. 
Dies gilt auch für die Ehepartner sowie den Partner in eingetragener Partner-
schaft. 



2 Der Gemeinderat kann auf Antrag der Feuerwehrkommission in begründeten Fällen 
weitere Personen ganz oder teilweise von der Ersatzabgabe befreien. 
 
 
§ 6 Busse und Disziplinarmassnahmen 
 
1 Der Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde ist gemäss §3 Abs. 4 des Vertrages über 
die Verbundfeuerwehr Wildenstein für den Entscheid über Bussen oder Disziplinar-
massnahmen zuständig. 
2Übertretungen des Reglements und des Vertrages über die Verbundfeuerwehr Wil-
denstein werden mit Busse bis CHF 5'000 bestraft. 
3 Wird die Übertretung durch einen Angehörigen der Feuerwehr begangen, kann die 
Strafe mit folgenden, untereinander verbindbaren Disziplinarmassnahmen ergänzt 
werden: 
a. Verweis, 
b. Degradierung, 
c. Ausschluss aus der Feuerwehr und Versetzung zu den Ersatzpflichtigen. 
4 Die unter Absatz 2 und 3 genannten Strafen können miteinander verbunden wer-
den. 
5 Unentschuldigte Absenzen werden in der Höhe des entsprechenden Übungssoldes 
gebüsst. 
6 Die Bussen fallen in die Rechnung des Feuerwehrverbundes Wildenstein. 
 
 
 § 7 Rechtsmittel 
 
1 Gegen Verfügungen des Gemeinderates der Wohnsitzgemeinde kann innert 10 
Tagen Beschwerde beim Regierungsrat erhoben werden. 
2 Gegen Bussenverfügungen des Gemeinderates der Wohnsitzgemeinde kann innert 
10 Tagen beim Strafgerichtspräsidium die Appelation erklärt werden. 
 
 
§ 8 Aufhebung bisherigen Rechts 
 
- 
§ 9 Übergangsbestimmungen 
 
Wer vor der Erhöhung des Dienstalters gemäss §5 des Vertrages über die Verbund-
feuerwehr Wildenstein von der Feuerwehrdienstpflicht oder von der Ersatzabgabe 
befreit war, bleibt davon befreit. 
 
 
§ 10    Genehmigung und Inkrafttreten 
 
Dieses Reglement bedarf nach der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung 
der Genehmigung durch die Finanz- und Kirchendirektion. Es tritt rückwirkend auf 
den 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
Genehmigt an der Gemeindeversammlung vom 20. November 2014. 
Genehmigt duch die Finanz- und Kirchendirektion des Kantons Basel-Landschaft mit 
Beschluss Nr. …… vom …………… 
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Vertrag  
über die Verbundfeuerwehr Wildenstein 
 
Vom …. (Daten der gemeinderätlichen Vertragsunterzeichnungen) 
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Die Einwohnergemeinden  Bubendorf, Ramlinsburg und Ziefen vereinba-

ren: 
 

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. Regelungsbereich 

1 Dieser Vertrag regelt die gemeinsame Feuerwehr der Verbundsgemeinden. 
2 Die gemeinsame Feuerwehr erfüllt für die Verbundsgemeinden deren Aufgaben 

der Feuerwehr im Rahmen des Gesetzes vom 7. Februar 2013 über die Feuer-
wehr (FWG) und der zugehörigen Ausführungsbestimmungen sowie nach den 
Vorgaben des Kantons und dieses Vertrags. 

3 Leitgemeinde ist die Gemeinde Bubendorf. 

§ 2. Feuerwehrgebäulichkeiten 

1 Die Leitgemeinde mietet die notwendigen Feuerwehrbauten und – einrichtungen 
bei den Verbundsgemeinden oder Dritten zugunsten des Feuerwehrverbunds 
an und stellt die Mietkosten dem Feuerwehrverbund jährlich in Rechnung. 

§ 3. Feuerwehrkommission 

1 Es besteht eine Feuerwehrkommission. Diese umfasst die zuständigen Ge-
meinderatsmitglieder der Vertragsgemeinden. 

2 Die Feuerwehrkommission wird in der Regel vom zuständigen Gemeinderats-
mitglied der Leitgemeinde präsidiert. Sie konstituiert sich selbst. 

3 Das Kommando der Feuerwehr nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen 
der Feuerwehrkommission teil. Es hat Antragsrecht. 

4 Die Feuerwehrkommission leitet die Feuerwehr in strategischer Hinsicht. Insbe-
sondere hat sie folgende Aufgaben: 

� Sie vertritt den Verbund gegenüber Dritten. 
� Sie genehmigt den Übungsplan. 
� Sie genehmigt die Budgetanträge und die Rechnung zuhanden der Ver-

tragsgemeinden. 
� Sie genehmigt den Investitionsplan zuhanden der Vertragsgemeinden. 
� Sie genehmigt den Jahresbericht zuhanden der Vertragsgemeinden. 
� Sie legt die Magazinstrategie fest. 
� Sie beantragt das Leisten oder Nichtleisten des Feuerwehrdienstes. Im 

Falle des Nichtleistens beantragt sie die Entrichtung der Feuerwehr-
pflichtersatzabgabe oder die Befreiung davon. 

� Sie beantragt den Gemeinderäten der Vertragsgemeinden Bussen und 
Disziplinarmassnahmen. 

§ 4. Aufgebot der Feuerwehr durch die Kommission (§ 16 Abs. 3 FWG) 

1 Die Feuerwehrkommission ist zuständig für das Aufgebot der Feuerwehr für die 
entgeltliche Hilfestellung zugunsten Privater. 

2 Sie kann die Feuerwehr zudem für Hilfestellungen zugunsten einer Verbunds-
gemeinde aufbieten. 
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B. Feuerwehrdienst 

§ 5. Dienstdauer 

1 Die Feuerwehrdienstpflicht der Feuerwehrdienstpflichtigen der Verbundsge-
meinden beginnt mit dem Kalenderjahr in welchem die pflichtige Person 23 Jah-
re alt wird. 

2 Sie dauert bis zum Ende des Kalenderjahres in dem die pflichtige Person 50 
Jahre alt geworden ist oder 20 Jahre in der Feuerwehr Wildenstein oder einer 
anderen Feuerwehr Dienst geleistet hat. 

3 Die Feuerwehrkommission kann den Gemeinderäten der Vertragsgemeinden 
beantragen, dass ein Dienstleistender über die Altersgrenze hinaus Dienst leis-
tet. 

§ 6. Rekrutierung und Dienstleistung 

1 Die Verbundsgemeinden regeln in ihren Feuerwehrreglementen die Zuständig-
keiten für die Rekrutierung sowie die Verfügungen über die Feuerwehrdienst-
leistung. 

2 Sie achten bei der Rekrutierung in gegenseitiger Absprache auf eine ausgewo-
gene Berücksichtigung der Feuerwehdienstleistenden ihrer Gemeinden. 

§ 7. Einteilung, Beförderung 

1 Der Feuerwehrkommandant oder die Feuerwehrkommandantin nimmt die feu-
erwehrinterne Einteilung der Angehörigen der Feuerwehr sowie deren Beförde-
rung in Mannschafts- und Unteroffiziersgrade vor. 

2 Die Feuerwehrkommission nimmt die Beförderungen in höhere Unteroffiziers- 
sowie Offiziersgrade vor. 

3 Die Gemeinderäte der Verbundsgemeinden ernennen bzw. entlassen den Feu-
erwehrkommandanten oder die Feuerwehrkommandantin. Dazu braucht es die 
Zustimmung aller Vertragsgemeinden. 

§ 8. Übungen, Ausbildungsdienste 

1 Der Feuerwehrkommandant oder die Feuerwehrkommandantin bietet die Ange-
hörigen der Feuerwehr zu Übungen und Ausbildungsdiensten auf.  

2 Als Aufgebot zu den Übungen gilt der durch die Feuerwehrkommission bewillig-
te Übungsplan. Dieser wird jedem Angehörigen der Feuerwehr durch das Feu-
erwehrkommando zugestellt. 

3 Den Aufgeboten ist Folge zu leisten. 
4 Entschuldigungen sind vor dem Dienst, dem Feuerwehrkommandanten oder der 

Feuerwehrkommandantin oder dem Fourier schriftlich und begründet einzu-
reichen.  

5 Bei unentschuldigtem Fehlen kann die Feuerwehrkommission der Wohnge-
meinde eine Busse oder eine Disziplinarmassnahme beantragen. 

6 Bei Fernbleiben an mehr als 2 Übungen pro Jahr ohne Entschuldigung kann die 
Feuerwehrkommission der Wohngemeinde nebst den Bussen auch das Bezah-
len der Ersatzabgabe für das betreffende Jahr beantragen. 

§ 9. Sold, Funktionsvergütung (§21 FWG) 

1 Die Leitgemeinde richtet zu Lasten des Feuerwehrverbunds den Angehörigen 
der Feuerwehr einen Sold aus. 

2 Sie richtet zu Lasten des Feuerwehrverbunds zusätzlich zum Sold für spezielle 
Chargen pauschale Funktionsentschädigungen aus. 
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3 Die Gemeinderäte der Verbundsgemeinden regeln auf Antrag der Feuerwehr-
kommission die Höhe des Soldes und der Funktionsentschädigung in einer se-
paraten Vereinbarung. 

C. Einsatzkosten, Entgelte, Finanzierung 

§ 10. Ersatz der Einsatzkosten (§7 Abs. 2, § 10 Abs. 2, §13 Abs. 3, § 40 Abs. 1 
und 2 FWG) 

1 Der Ersatz der Einsatzkosten ist der Leitgemeinde zu Gunsten des Feuerwehr-
verbunds zu entrichten. 

2 Er richtet sich nach den angefallenen Kosten des zur Ereignisbewältigung not-
wendigen Einsatzes. 

3 Eigentümer und Eigentümerinnen oder Besitzer und Besitzerinnen von Melde-
anlagen gemäss § 40 Absatz 1 Buchstabe b FWG, deren Anlage innerhalb von 
12 Monaten mehr als einen Fehlalarm auslösen, haben die Einsatzkosten der 
Feuerwehr zu ersetzen. 

4 Die Gemeinderäte der Verbundsgemeinden legen auf Antrag der Feuerwehr-
kommission die Preise in einer separaten Vereinbarung fest. 

§ 11. Entgelte für Hilfeleistungen (§ 16 Abs. 3 FWG) 

1 Die Entgelte für Hilfeleistungen sind der Leitgemeinde zu Gunsten des Feuer-
wehrverbunds zu entrichten. 

2 Die Gemeinderäte der Verbundsgemeinden legen auf Antrag der Feuerwehr-
kommission die Preise in einer separaten Vereinbarung fest. 

§ 12. Vergütungen für Hilfestellungen 

3 Verbundgemeinden, die eine Hilfestellung gemäss § 4 Absatz 2 in Anspruch 
nehmen, vergüten der Leitgemeinde zu Gunsten des Feuerwehrverbunds die 
daraus entstehenden Aufwendungen. 

§ 13. Finanzierung, Rechnungsführung 

1 Die Ausgaben des Feuerwehrverbunds werden durch die von den Verbunds-
gemeinden und dem Kanton geleisteten Beiträge sowie durch die von Dritten 
vereinnahmten Mittel finanziert. 

2 Die Leitgemeinde führt für den Feuerwehrverbund eine eigene Rechnung zulas-
ten ihrer Einwohnerkasse. 

3 Die Leitgemeinde bevorschusst sämtliche anfallenden Kosten des Feuerwehr-
verbunds. 

4 Die Leitgemeinde trägt die Investitionskosten und stellt den Verbundsgemein-
den die dadurch anfallenden Finanzierungs- und Abschreibungskosten jährlich 
in Rechnung. 

§ 14. Beiträge der Verbundsgemeinden 

1 Die Verbundsgemeinden leisten der Leitgemeinde jährliche Beiträge zuhanden 
des Feuerwehrverbunds für dessen laufende Ausgaben. 

2 Die Leitgemeinde kann den anderen Vertragsgemeinden quartalsweise ange-
messene Akontozahlungen in Rechnung stellen. 

3 Die Rechnungsstellung erfolgt jeweils im ersten Quartal des auf das Rech-
nungsjahr folgenden Jahres. 
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4 Die Gemeindeanteile werden innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung zur Zah-
lung fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird der von der Leitgemeinde festge-
legte Verzugszins für Steuerrückstände verrechnet. 

5 Die Beiträge für laufende Ausgaben sind für die Verbundsgemeinden gebunde-
ne Ausgaben. 

§ 15. Aufteilung der Beiträge 

1 Die Aufteilung der Beiträge unter den Verbundsgemeinden erfolgt wie folgt: 
Sockelbeitrag: Der Sockelbeitrag beträgt 24% der Gesamtkosten und wird zu 
gleichen Teilen auf die Verbundsgemeinden aufgeteilt. 
Restliche Kosten: die restlichen Kosten werden nach der Einwohnerzahl anteil-
mässig aufgeteilt. Stichtag ist der 30. September des Rechnungsjahres. 

2 Einzelanschaffungen von über CHF 50’000.- bedürfen eines Gemeindever-
sammlungsbeschlusses aller Vertragsgemeinden. 

D. Schlussbestimmungen 

§ 16. Kündigung 

Jede Verbundgemeinde kann unter 2-jähriger vorheriger Anzeige die Kündigung die-
ses Vertrags auf das Ende eines Kalenderjahres hin erklären. 

§ 17. Aufhebung bisherigen Rechts 

Der Vertrag zum Feuerwehrverbund Wildenstein vom  16.09.2009  wird aufgehoben. 
 

§ 18. Inkrafttreten 

Dieser Vertrag sowie dessen Änderungen bedürfen der Genehmigung der Gemein-
deversammlungen der Verbundsgemeinden, der Basellandschaftlichen Gebäudever-
sicherung sowie der Finanz- und Kirchendirektion. 
 
Er tritt nach allseitiger Unterzeichnung sowie der Genehmigung durch die Finanz- 
und Kirchendirektion auf den 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
 
 
 
Der vorstehende Vertrag über den Feuerwehrverbund Wildenstein wurde durch die 
Finanz- und Kirchendirektion Basel-Landschaft mit Beschluss Nr. …………………. 
vom ……………………………. genehmigt. 
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